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Gedachte Grenzen 
Ehescheidungsrechtsforderungen 

als Grenze innerhalb der bürgerlichen 
Frauenbewegung, 1918 -1933 

Mit Grenzen sind in der Regel territoriale und 
nationale Grenzen gemeint. Räumliche Struk­
turelemente wie Berge und Flüsse können na­
türliche Grenzen bilden, meist sind räumliche 
Grenzen aber Folgen gesellschaftlicher Gege­
benheiten. Historiker wie der Annales-Histo­
riker Lucien Febvre waren diesbezüglich ka­
tegorisch, für ihn gibt es keine öffentlichen 
Grenzen, sondern nur private, menschliche 
Grenzen - »il n 'y a de frontieres qu 'hu­
maines.«1 Aus der Sicht der Geschichtswis­
senschaft sind Grenzen vor allem als gemach­
te Gebilde zu verstehen, die es zu untersu­
chen und zu dekonstruieren gilt. Selbstver­
ständlich definiert man Grenzen nicht nur 
im öffentlichen Raum, sondern auch in der 
menschlichen Psyche. So sprechen wir über 
mentale >Grenzüberschreitungen<. Um Letzte­
re wird es gehen, wenn über Ehescheidungs­
rechtsforderungen in der Frauenbewegung zu 
sprechen sein wird. Hier stellt sich die Frage, 
welche Grenzen das gesellschaftliche Rollen­
verständnis und überkommene Traditionen 
für das Bewusstsein, die Identität der Gesell­
schaft und der Frauenbewegung, bedeuten. 
Ähnlich wie territoriale Grenzen einen beson­
deren Ort bilden, der Differenzen markiert, gilt 
das auch für mentale Grenz- oder Raumbilder. 
Hier begegnen sich das >Fremde oder Ande­
re<, Kollisionen werden möglich, die Grenzen 
entweder bestätigen oder diese zu einem Ort 
des Übergangs und der Annäherung machen 
können. Hier sollen die weltanschaulichen 
Grenzbestimmungen und -überschreitungen 
in den Frauenbewegung(en) zur Frage der Re­
form des Ehescheidungsrechts untersucht 
werden.2 Denn selbstverständlich gab es auch 
innerhalb der Frauenbewegung ein großes 
Ringen über die Reichweite bestimmter Gren­
zen markierender Forderungen wie zum Bei­
spiel nach dem Frauenstimmrecht, dem § 218 
StGB oder auch der Erleichterung der Ehe­
scheidung. Diese Forderungen wogen schwe­
rer, je enger mit ihnen Kernfragen der Familie 
betroffen waren. Die Familie als Institution war 

als Reaktion auf die Erfahrung des Krieges 
und der Auflösung eines Weltbildes in der 
Über-Ideologisierung der Zeit nach dem Ers­
ten Weltkrieg fast heilig geworden und sollte 
als letzter Hort der Sicherheit gegen die Atomi­
sierung der Gesellschaft fungieren. Vor diesem 
Hintergrund wurden Fragen wie die Eheschei­
dungsreform, die zu diesem Prozess beizutra­
gen schienen, schnell zu unüberschreitbaren 
Grenzen. Es wird zu zeigen sein, dass sich in­
nerhalb des Bundes Deutscher Frauenvereine 
(BDF) als der Dachorganisation der deutschen 
bürgerlichen Frauenbewegung ein dem im 
Reichstag durchaus vergleichbarer Prozess der 
Meinungsbildung in Reformfragen des Ehe­
scheidungsrechts vollzog. 

Die Entschließung von 1921 auf der 
J;eneralversammlung in Eisenach 

Nach dem gescheiterten >Frauenlandsturm< 
gegen die Kodifikation des Bürgerlichen Ge­
setzbuches (BGB) sah die bürgerliche Frau­
enbewegung nach dem Erlass der Verfassung 
1919 ihre nächste Chance für eine Reform des 
Familienrechts gekommen. Denn Artikel 119 
der Weimarer Reichsverfassung (WRV) ver­
ankerte in seinem ersten Absatz die Gleichbe­
rechtigung der beiden Geschlechter in der 
Ehe.3 Im Gegensatz zu den anderen beiden 
Gleichheitsartikeln der Verfassung war der 
Art. 119 WRV - obwohl auch er keine unmit- . 
telbare Wirkung hatte - von einer gewissen 

. Verbindlichkeit für den Gesetzgeber. Er war 
uneingeschrji.nkt formuliert, die Gleichberech­
tigung der Geschlechter in der Ehe war nicht · 
nur >grundsätzlich< wie in Art. 109 WRV ver­
liehen worden. Entsprechend entstand hier 
ein evidenter Widerspruch zwischen den Ehe­
scheidungsbestimmungen des BGB und der 
Verfassung. Denn das BGB sah im Wesentli­
chen nur eine Ehescheidung aufgrund eines 
strengen Verschuldensprinzips vor. Vor dem 

. Hintergrund steigender Scheidungszahlen 
führte diese Regelung dazu, dass vor Gericht 
um die Schuldfrage in den Scheidungsverfah-



ren bis aufs Blut gekämpft wurde, da insbe­
sondere für Frauen an dieser Frage ihre Zu­
kunft entschieden wurde. Diese soziale Un­
gerechtigkeit musste in der Frauenbewegung 
zur Forderung eine Reform des Familienrechts 
führen. 4 Gleichzeitig ist jedoch zu betonen, 
dass auch die bürgerliche Frauenbewegung 
sich eine Ehescheidung grundsätzlich nur als 
letzten Ausweg vorstellen konnte. 

Innerhalb des BDF wurde das Familien-
. recht unmittelbar auf die Tagesordnung ge­

setzt, als 1919 der Vorsitz von Gertrud Bäumer 
an Marianne Weber, der Fachfrau für Familien­
rechtsfragen innerhalb der Frauenbewegung, 

wechselte. Auf der Bundestagung 1919 in Er­
furt wurde eine Kommission eingesetzt, die 
einen Entwurf zur Reform des Familienrechts 
ausarbeiten sollte.5 Die neue Familienrechts­
kommission wurde erstmals von einer Juristin, 
Dr. Marie Munk6, geleitet. Der Vorstand des 
BDF ging davon aus, dass man sich in den 
Hauptfragen auf die Forderungen, die 1900 
bereits von Cäcilie Dose und Alma Krieche 
zusammengestellt worden waren, würde stüt­
zen können.7 Munk war dagegen der Ansicht, 
dass aufgrund der neuen Rechtssituation ein 
umfangreicher neuer Katalog nötig war8 und 
schlug die Mitarbeit von Dr. Margarete Berent9 

vor. Im Mai 1921 lagen die Vorschläge der bei­
den Juristinnen auf einer Sitzung des enge­
ren Vorstands in Weimar vor. 10 Während sie 
sich in den meisten familienrechtlichen For­
derungen an die Forderungen anschlossen, 
die Marianne Weber 1907 in ihrer grundlegen­
den Arbeit zur Rechtsentwicklung der Ehe­
frau und Mutter bereits erhoben hatte, galt 
ganz anderes hinsichtlich der Forderungen zur 
Ehescheidung. Hier wandten sich die Juristin­
nen einem Thema zu, das bisher in der bür­
gerlichen Frauenbewegung mit großer Zu­
rückhaltung behandelt worden war. 11 Offiziel­
le Kritik des restriktiven Ehescheidungsrechts 
gab es bisher nur vom Bund für Mutterschutz, 
der offen die Erleichterung der Ehescheidung 
forderte.12 Im Einzelnen betonten die beiden 

Juristinnen, dass eine Ehescheidungsreform 
mit einer Neugestaltung des Ehegüterrechts 
und der Regelung der elterlichen Gewalt ein­
hergehen müsse, um soziale Härten für die 
Frauen zu vermeiden. Die Möglichkeit einer 
Ehescheidung schlugen sie auch bei Zerrüt­
tung auf einseitigem Antrag vor. 13 

Obwohl gerade die Forderung auf ein­
seitigen Antrag ungehört war, stießen die 
Überlegungen im Engeren Vorstand auf Bil­
ligung. Gertrud Bäumer ging davon aus, dass 
gesetzgeberische Forderungen in diesem Mo­
ment durchgebracht werden konnten und war 
deshalb für eine schnelle Formulierung der 

Forderungen des BDF zur baldigen Übersen­
dung an das Reichsjustizministerium. Man war 
sich aber bewusst, dass diese Forderungen 
des Bundes das ganze Familienrecht umge­
stalten würden und deshalb mit größter Vor­
sicht behandelt werden mussten. 14 Noch be­
vor die Vorschläge im engeren BDF Vorstand 
behandelt worden waren, hatte das Vorstands­
mitglied und Abgeordnete der Deutschen De­
mokratischen Partei (DDP), Marie-Elisabeth 
Lüders, die Forderungen im Reichstag bereits 
vorgetragen, als sie in der 1. Wahlperiode im 
Januar 1921 eine Revision und Umgestaltung 
des Ehescheidungsrechts forderte. 15 

Im Gesamtvorstand des BDF wurden die 
Forderungen schon kontroverser diskutiert. 
Dies galt besonders für die Forderung nach 
Scheidung auf einseitigen Antrag. Vor allem 
Marianne Weber trat dafür ein, dass der die 
Scheidung Beantragende als der Schuldige 
gelten und damit automatisch das Sorgerecht 
für die Kinder verlieren sollte. Margarete 
Berent warnte, dass eine Wiedereinführung 
der Schuldfrage stattfinde, falls an eine Schei­
dung auf einseitigen Antrag derartige Rechts­
nachteile geknüpft würden. Die Abstimmung 
im Gesamtvorstand führte zu der Forderung 
des Zerrüttungsprinzips sowie der. Schei­
dung bei Übereinstimmung beider Ehegatten. 
Diejenige auf einseitigen Antrag wurde nur 
mit starken Cautelen angenommen. 16 

Generalversammlung 
des Bundes Deutscher 
Frauenvereine in Köln, 
1921; v.l.n.r.: Marie 
Elisabeth Lüders, 
Gertrud Bäumer, 
Marie Baum, Luise 
Kiesselbach, Elisabeth 
Altmann-Gattheiner, 
Dorothee von Velsen, 
Emma Ender und 
sitzend Alice Bensheimer 

»Eine zerrüttete Ehe hört 

ouf, eine sittliche 

Gemeinschaft und eine 

Erziehungsstätte für 

Kinder zu sein. Wo also 

an die Stelle der 

Zuneigung und der 

geistigen Harmonie erst 

die Gleichgültigkeit, 

dann die Abneigung 

und schließlich der Haß 

getreten ist, da muss die 

Ehe geschieden werden 

können, und zwar im 

Namen der Kinder, der 

Menschlichkeit, 

der Moral und des 

Christentums.« 

Antonie Pfülff, l 920 



Marianne Weber, 
um 1912 

»Unserem sittlichen 

Empfinden nach hört 

die Ehe auf ein 

Rechtsverhältnis zu sein, 

das die Beziehungen der 

Geschlechter zu 

einander durch 

erzwingbare Rechtsnor-

men festsetzt; sie wird zu 

einer von der Sitte 

geregelten natürlichen 

Vereinigung der 

Geschlechter. Innerhalb 

dieser freien Vereinigung 

können Vorrechte des 

Mannes nicht mehr 

bestehen; sie ist als eine 

Vergesellschaftung 

zweier unabhängiger 

Menschen zu gleichen 

Rechten anzusehen. 

Dieses Ziel müssen also 

die Rechtsänderungen, 

die jetzt nach der neuen 

Reichsverfassung 

möglich und erforder-

lieh sind, um eine 

Umbildung der 

heutigen Zwangsehe zu 

bewirken, ins Auge 

fassen und die Bahn 

dazu freimachen.« 

Elle Barmann, 1921 

Auf der Generalversammlung hielten die Ju­
ristinnen Margarete Berent und Anna Mayer 
einen Vortrag im Hauptkomplex »Stellung und 
Aufgaben der Familie in ihrem Verhältnis zur 
Gesellschaft und Gesetzgebung« zum Fami­
lienrecht.17 Eine Entschließung kam danach 
schnell zustande. In ihr forderte der Bund vom 

Vorstand die Ausarbeitung einer Denkschrift 
zum Familienrecht, mit der Marie Munk be­
auftragt wurde. Inhaltlich forderte man für die 
Ehescheidung, dass diese »nicht nur bei Ver­
schulden eines Gatten im Sinne des Geset­
zes, sondern auch bei Zerrüttung möglich 
sein« müsse, »und zwar sowohl auf Grund 
gegenseitiger Übereinkunft als auch auf ein­
seitigen Antrag. Für die letztgenannten Mög­
lichkeiten müssen sorgfältige Sicherungen 
gegen leichtsinnige Scheidung und für die 
Wahrung der Interessen der Kinder getrof­
fen werden.« 18 In dieser Entschließung trat 
erstmals eine neue Qualität der Forderungen 
des BDF zutage. Gestützt durch die Fähigkei­
ten der ersten Juristinnen und durch die ver­
fassungsrechtlich neue Grundlage, rückten die 
bisher gesellschaftlich nicht durchsetzbaren 
Forderungen zum Familienrecht erstmals in die 
Mitte des BDF. Die Legitimität, die die Verfas­
sung den Forderungen verlieh, war für den 
Bund dabei von großer Bedeutung. Dorothee 
von Velsen konnte nach der Gesamtvor­
standssitzung mit Erleichterung feststellen, 
dass »der Grundsatz der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau in der Ehe von keiner 
Seite auch nur dem leisesten Zweifel unter­
zogen wurde.« 19 

Die Denkschrift Marie Munks von 1923 
als Höhepunkt der Familienrechts­
forderungen 

Ein Jahr später präsentierte Marie Munk ihre 
Denkschrift, die die Forderungen des BDF 
von 1921 nicht nur konkretisierte, sondern 
sogar einen Gesetzesvorschlag machte. Mit 
dieser Schrift fand die Rechtspolitik des Bun­
des in der Weimarer Republik ihren Höhe­
punkt. Munk forderte eine beträchtliche Er­
weiterung der Ehescheidungsgründe in vier-

facher Richtung: Scheidung bei Zerrüttung 
der Ehe auch ohne Nachweis eines Verschul­
dens auf Antrag jedes Gatten; Scheidung we­
gen Geisteskrankheit während der Ehe, Ehe­
scheidung unter gewissen Voraussetzungen 
auf Grund gegenseitiger Einwilligung der 
Ehegatten und auf Grund einseitigen Antrags 
eines Ehegatten wegen unüberwindlicher Ab­
neigung. Um die sozialen Härten für Frauen 
und Kinder zu vermeiden, ging mit diesen 
Scheidungserleichterungen eine Reihe von 
Vorschlägen zu den Folgen der Ehescheidung 
in vermögensrechtlicher Beziehung sowie im 
Bezug auf die elterliche Gewalt einher.20 

Die Denkschrift wurde in Folge sowohl im 
Reichstag als auch im Reichsjustizministerium 
als Petition eingereicht.21 Ähnlich wie auch im 
Reich unter der Ägide des sozialdemokrati­
schen Justizministers Gustav Radbruch der 
entscheidende Schritt für eine Reform des 
Eherechts erfolgte - es erging ein Referenten­
entwurf aus seinem Ministerium, der unver­
bindliche Grundlinien für eine Reform ent­
hielt22- waren auch im BDF die Entschließung 
von 1921 und die Denkschrift nur in diesem 
Augenblick möglich gewesen. Die Debatte 
kam schnell und unverhofft, so dass die Be­
teiligten der späteren Jahre die Tragweite der 
schnell beschlossenen Forderungen noch 
nicht so recht zu begreifen vermochten. Gleich­
zeitig war die Zusammensetzung des BDF 
ähnlich wie die Zusammensetzung des 
Reichstags in den ersten Jahren der Weima­
rer Republik günstig für eine progressive Fa­
milienrechtspolitik. Nicht nur war Marianne 
Weber mit der Unterstützung der Juristinnen 
aktiv treibende Vorsitzende, wie auch Gustav 
Radbruch nichts unversucht gelassen hatte, 
pie Reformvorhaben des Scheidungsrechts 
rechtspolitisch voranzubringen. Im Bund war 
gleichzeitig eine Schwächung der Vertretung 
konservativer Frauenkreise festzustellen, die 
eine progressive Rechtspolitik ermöglichte. 
Der Deutsch Evangelische Frauenbund (DEF) 
war 1918 als Reaktion auf die Stellung des 
BDF zum Frauenstimmrecht aus dem Bund 
ausgetreten, der Reichsverband Landwirt­
schaftlicher Hausfrauenvereine (RLHV) hat­
te gerade erst seinen Beitritt erklärt und war 
noch nicht so einflussreich wie in späteren 
Jahren. 23 

Gegenreaktion in der Frauenbewegung 

Noch während Marie Munk an der Denkschrift 
zur Reform des Ehescheidungsrechts und der 
elterlichen Gewalt schrieb, drehte sich inner­
halb der bürgerlichen Frauenbewegung be­
reits der Wind gegen eine entschiedene pro­
gressive Familienrechtspolitik. Die Forderung 
nach Aufnahme des einseitigen Antrages ei­
nes Ehegatten auf Scheidung wegen unüber­
windlicher Abneigung führte auf einer Sitzung 
des Engeren Vorstands im September 1922 zu 
ersten Differenzen. Emma Ender, Gertrud Säu­
mer und sogar Marie-Elisabeth Lüders be-



fürchteten bei Durchsetzung dieser Forde­
rung soziale Härten für Frauen und Kinder. 
Ihnen war noch unklar, dass diese Härten ver­
mieden werden konnten, indem eine Reform 
des Ehescheidungsrechts auch mit einer Um­
gestaltung des ehelichen Güterrechts (mit ei­
ner Gütertrennung während der Ehe und ei­
ner Errungenschaftsgemeinschaft bei Schei­
dung der Ehe als gesetzlichem Güterstand) 
einher gehen musste, um Ungerechtigkeiten 
für Frauen zu minimieren. Außerdem war im 
Vorstand ein Jahr nach der Entschließung von 
1921 schon abzusehen, dass konservativere 
Kreise im Bund die Ehescheidungsforderun­
gen in Zukunft nicht mittragen würden. Offen­
bar befürchteten die führenden Frauen im 
BDF, von diesen im Bund des Paktierens mit 
den Sozialdemokraten bezichtigt zu werden, 
da die Forderungen für das Ehescheidungs­
recht tatsächlich übereinstimmten. 24 So ent­
schloss man sich, die Durchsetzungen der 
Forderungen vorerst besser der SPD und der 
KPD zu überlassen, um innerhalb des Bun­
des Streit aus dem Wege zu gehen. Für SPD 
als auch KPD war eine Reformierung des Ehe­
scheidungsrechts ein erstrangiges Ziel. Ihnen 
schwebte eine Familienrechtsreform vor, die 
basierend auf der Auffassung von der Ehe 
als einem bloßen Vertrag es den Gatten er­
möglichen sollte, die Ehe selbstbestimmt zu 
führen, aber auch zu lösen.25 

Die Furcht der Vorstandsfrauen des BDF 
war nicht unbegründet; die bisher überfahre­
nen Gegnerinnen der Ehescheidungsreform 
begannen sich allmählich zu formieren. Bei 
ihnen handelte es sich insbesondere um die 
christlich-konfessionellen Verbände, die Haus­
frauenverbände sowie die Frauenverbände 
der politisch Rechten.26 Zwar hatten alle die­
se Verbände in ihren Richtlinien oder Pro­
grammen die Ungerechtigkeiten gegenüber 
Frauen kritisiert, teils sogar im Eherecht, aber 
hinsichtlich einer Eherechtsreform im Spezi­
ellen zeigten sie sich ablehnend. 27 Stattdes­
sen wollten alle diese Verbände lieber das 
Familienleben stärken. Insbesondere im Fa­
milienrecht, so die Juristin Anna Mayer, die 
die Familienrechtsforderungen für die Deut­
sche Volkspartei (DVP) formuliert hatte, kön­
ne es sich nicht darum handeln, »eine prinzi­
pielle, abme.ßbare 1Gleichberechtigung< von 
Mann und Frau herzuzustellen. Eine solche, 
von einem rein informalen Standpunkte aus­
gehende Gesetzgebung würde, wie überall, 
so auch hier, zur Verkümmerung des Besten, 
Was wir haben, der individuellen Verschie­
denheit und Eigenart führen.« Für die Frau­
en der rechten Parteien musste eine Reform 
des Familienrechts auch dem Staate dienen: 
»Die Frauen dürften bei Aufstellung ihrer 
Forderungen nicht nur von dem Gedanken 
ausgehen: Wie helfen wir unserem Ge­
schlecht, wie machen wir es freier, selbstän­
dige1~ wie lösen wir es aus den Fesseln, in 
die Gewohnheit und Herkommen es gelegt 

haben, sondern sie haben zugleich zu fra­
gen: Dient das, was wir fordern, auch dem 
Wohle der Gesamtheit, dem Staate?« Dabei 
wogen nach ihrer Auffassung die Interessen 
der Gesamtheit über die Sonderinteressen. So 
befassten sich die DVP-Forderungen für das 
Familienrecht aus dem Jahr 1921 mit allen we­
sentlichen Bestimmungen des Familienrechts 
wie der elterlichen Gewalt, dem Ehegüterrecht 
und dem persönlichen Eherecht, nur die Ehe­
scheidung blieb seltsam ausgespart. Forde­
rungen nach einer Erleichterung der Eheschei­
dung sind in dem DVP-Programm nicht zu fin­
den. Selbst im Kapitel über das Ehegüterrecht 
gelang es Mayer, das Wort Scheidung nur ein­
mal im Nebensatz zu erwähnen.28 

Der Katholische Deutsche Frauenbund 
(KDF) stand einer Reform des Ehescheidungs­
rechts genauso ablehnend gegenüber wie die 

Zentrums-Partei, die schon im Dezember 1921 

im Reichstag erklärte, dass eine Eherechts­
reform in einer Regierung mit Zentrumsan­
gehörigen nicht in Betracht käme. 29 Die deut­
schen Bischöfe reagierten unmittelbar auf die 
drohende Scheidungsreform; im Januar 1922 

richtete das deutsche Episkopat eine Petition 
gegen die beabsichtigte Erleichterung der 
Ehescheidung an Reichstag, Reichsjustizmi­
nisterium sowie den Vorsitzenden der Zen­
trums-Partei.30 Kurz darauf nahm auch der 
deutsche evangelische Kirchenausschuss ab­
lehnend Stellung zu der Frage. 31 Waren die 
konfessionellen Frauenverbände nicht schon 
zuvor aus eigenen Überlegungen heraus ge­
gen eine Scheidungsreform, so waren sie es 
spätestens jetzt. Der KDF, dem die Entwürfe 
von Munk und Berent vorlagen, behandelte 
diese im Juni 1921 auf einer Tagung, die sich 
mit allen familienzerstörerischen Tendenzen 
wie Ehescheidung, Schwangerschaftsab­
bruch und unehelicher Mutterschaft befass­
te.32 Im Herbst 1924 stand auch die General­
versammlung des KDF ganz im Dienste des 
Themas von Ehe und Familie.33 Anders als im 
BDF standen jedoch keine Reformvorschlä­
ge zum Eherecht im Mittelpunkt, sondern Vor-

Marie Munk, 1913 

»Hierbei ist aber zu 

beachten, daß die 

Sittlichkeit eines Volkes 

durch die Gestaltung 

der Gesetzgebung 

gerade auf dem Gebiet 

der Ehescheidung 

beeinflußt wird, und 

eine zu leichte Lösbar-

keit der Ehe zu einer 

Gefährdung der Ehe 

und des Familienlebens 

führen könnte.« 

Marie Munk, 1923 



»Ehe und Familie sind 

die Grundlage der 

ganzen menschlichen 

Gesellschaft, die heilige 

Keimzelle des Volks-

lebens und der Volks-

kraft. [. „] Mit der 

Erleichterung der 

Ehescheidung aber 

schwindet die starke 

Selbstüberwindung, die 

den Ehestand zu einer 

wahren Charakterschule 

macht, an ihre Stelle 

tritt Unbeständigkeit 

und Zerfahrenheit in 

Folge des Vorherrschens 

niedriger Leidenschaf­

ten. Die Erleichterung 

der Ehescheidung ist 

eine Conzession an iene 

Feigheit, die nicht 

duldend ausharren, 

nicht Opfer bringen 

will, sondern der Laune, 

den Leidenschaften und 

dem Wankelmut die 

Zügel schießen lässt.« 

Kardinal Betram, 1922 

träge, die das Sakrament und die Unautlös­
lichkeit der Ehe betonten. Vor diesem Hinter­
grund musste die Debatte im BDF über Ehe­
scheidung dem KDF wortwörtlich als ein Sa­
krileg erscheinen, denn dort wurde es bereits 
als ein >Opfer< empfunden, »so laut und öf­
fentlich von dem zu sprechen, was ihnen tie­
fes, heiliges Lebensgeheimnis« ist.34 

Ähnlich wie im Reichstag, in dem in den 
Jahren nach Gustav Radbruch durch die welt­
anschaulichen Unterschiede zwischen der 
Linken und dem Zentrum bedingt eine fast 
vollkommene Blockade der ganzen Familien­
rechtsreform eintrat, galt das auch für den 
BDF. Zwar gab es zwischen 1923 und 1927 
einige wenige Initiativen, das Familienrecht 
zu ändern,35 doch der Konsens von 1921 in 
Ehescheidungsrechtsfragen war brüchig. Wie 
dünn er geworden war, zeigte eine Sitzung des 
Engeren Vorstands im Mai 1927, in der über 
die Frage einer erneuten Stellungnahme an 
den Reichstag beraten wurde. Gertrud Bäumer 
war als Realpolitikerin der Ansicht, dass im 
Reichstag erst einmal sowieso nicht in die 
Beratung zur Ehereform eingetreten werde und 
man deshalb auch eine Stellungnahme des 
Bundes besser verschiebe. Auch Marie Munk 
war dafür, sich Zeit zu lassen, um die mit der 
Reform der Ehescheidung zusammenhängen­
den güterrechtlichen Fragen mitregeln zu kön­
nen. Gräfin Margarete von Keyserlingk, die 
Gründerin der Landwirtschaftlichen Haus­
wirtschaftsvereine, hielt es allerdings ange­
sichts der >Hetze bundesfeindlicher Kreise< 
insgesamt für zu gewagt, die Diskussion über 
die Erleichterung der Ehescheidung über­
haupt aufzunehmen. Sie riet, besser den 

ßig gegen alle interkonfessionellen Organi­
sationen vorgingen. So vermied man vorerst 
erneut eine Entscheidung und ernannte ei­
nen Ausschuss, der die familienrechtlichen 
Themen für die Generalversammlung ausar­
beiten solle. Dieser Kommission sollten Ma­
rie Munk, Else Ulich-Beil (Staatsbürgerinnen­
Verband), die Anwältin Emmy Rebstein-Metz­
ger sowie Gräfin Keyserlingk (RLHV), Lise­
lotte Kueßner-Gerhard (Reichsverband Deut­
scher Hausfrauenvereine, ROH) und Maria 
Jecker (ROH) angehören: Drei Gegnerinnen -
Drei Befürworterinnen. 36 

Um den Frieden im Bund nicht zu stören, 
hatte man sich in der Kommission jedoch of­
fensichtlich darauf geeinigt, tatsächlich die 
Folgen der Ehescheidung in den Vordergrund 
zu stellen. Auf der 15. BDF-Generalversamm­
h:mg Ende Oktober 1927 eröffneten Helene 
Lange und ein Vertreter des Reichsjustizminis­
teriums das Panel mit dem Thema >Die Frau 
und das Recht - Die Frau und die Politik<. Es 
folgte ein Vortrag von Margarete Berent über 
das in der gesamten Frauenbewegung recht 
unstrittige Thema >Das eheliche Güterrecht< 
und dann Marie Munk mit einem Referat über 
>Die Ehescheidungsprobleme<, in dem sie sich 
entgegen des Titels vorwiegend mit den Fol­
gen der Ehescheidung, nicht mit den Ehe­
scheidungsgründen befasste. Diese Tatsache 
blieb nicht unbemerkt. 37 Auch in der den Vor­
schlägen folgenden Diskussion wurde über 
das weitaus kompliziertere und schwerer zu­
gängliche Ehegüterrecht diskutiert, während 
Fragen und Diskussionsbeiträge zum Ehe­
scheidungsrecht fast vollständig ausblieben.38 

Die Versammlung beschloss, eine Kommissi-

Schutz der geschiedenen Frau in den Vorder­
grund der Verhandlungen zu stellen. Sie warn­
te, dass der rechte Flügel des Bundes so 
schwer erschüttert sei, dass man nicht bereit 
sei, sich dem Bund zuliebe so heftigen An­
griffen auszusetzen. Vorstandsmitglieder wie 
Alice Bensheimer, Marie Baum und Gertrud 
Bäumer hielten es trotzdem weiterhin für un­
umgänglich, sich mit der Frage der Eheschei­
dung auseinander zusetzen, seien doch im 
Reichstag selbst die Deutschnationalen und 
Teile des Zentrums für die Reform. Gleichzei­
tig gab die Vorsitzende Emma Ender jedoch 
zu, dass katholische Kreise offenbar planmä-

on zur Ausarbeitung von Reformvorschlägen 
zum Güterrecht einzusetzen, während ein der­
artiger Beschluss zum Ehescheidungsrecht 
nicht erfolgte. 39 Die ergangenen Beschlüsse 
zum Ehescheidungsrecht waren in allen Punk­
ten im Vergleich zu 1921 deutlich abge­
schwächt. Der gemeinsame Nenner bestand 
nur noch in der Feststellung, dass es außer­
halb des Verschuldensprinzips noch andere 
Ehescheidungsgründe geben sollte.40 Die ein­
geschränkte Sprachregelung zum Eheschei­
dungsrecht wurde sogar von den Juristinnen 
übernommen, sowohl Emmy Rebstein-Metz­
ger als auch Marie Munk beschäftigten sich 



in Artikeln für die juristische Fachpresse fort­
an eher mit den Ehescheidungsfolgen als mit 
der Erleichterung der Ehescheidung.41 

Der BDF hatte hier also klar dem Druck 
der konservativen Kräfte im Bunde nachge­
geben, vielleicht nachgeben müssen. Ange­
sichts der Außenwirkung, die der BDF in der 
Medienberichterstattung inzwischen gewon­
nen hatte,42 war das möglicherweise eine poli­
tisch notwendige Entscheidung. 

Erneuter Reformschwung und das Schei­
tern der Reform 

Mit der Reichstagswahl vom Mai 1928 und 
der daraus entstandenen großen Koalition aus 
SPD, DDP, Zentrum, DVP und BVP unter Füh­
rung der SPD sowie einem der Familienrechts­
reform positiv gegenüberstehenden DDP-Jus­
tizminister Erich Koch-Weser, erwachte un­
verhofft noch einmal der Reformschwung der 
Anfangsjahre der Weimarer Republik. Im 
Reichstag, in dem in den vergangenen Jahren 
Gesetzesanträge zu unliebsamen Themen wie 
dem Ehescheidungsrecht, schlicht blockiert 
Worden waren, wurden nun mit Elan Gesetzes­
entwürfe eingebracht.43 BDF-Vorstandsmit­
glied Marie-Elisabeth Lüders legte gemeinsam 
mit den Demokraten, den Deutschnationalen 
und der Deutschen Volkspartei dem Rechts­
pflegeausschuss im Reichstag einen Geset­
zesentwurf zum Ehescheidungsrecht zur Be­
schlussfassung vor, der Scheidung vorsah bei 
tiefer Ehezerrüttung nach einverständlichem 
fünfjährigen Getrenntleben sowie bei Geistes­
krankeit.44 Der Reformschwung hatte erneut 
auch die Frauenbewegung ergriffen. Der Bund 
für Mutterschutz forderte auf seiner General-

Versammlung I 928, was der BDF 1921 gefor­
dert hatte. 45 Auch die Frauen in der SPD nah­
men das Thema wieder auf. 46 Im September 
I 928 schickte auch der BDF-Vorstand eine Ein­
gabe an das Reichsjustizministerium mit der 
Bitte, das Ministerium möge einen Sachver­
ständigenausschuss mit den Vorarbeiten für 
eine Reform des Familienrechts auf der Grund­
lage der Artikel 119 und 120 WRV beauftra­
gen und diesen mit beiden Geschlechtern zu­
sammensetzen.47 Ein Jahr später leitete der 
Vorstand schließlich den Mitgliedern im 
Rechtsausschuss des neuen Reichstags eine 
detaillierte Eingabe zu, die auf den Beschlüs-

sen der Eisenacher Generalversammlung aus 
dem Jahr 1927 beruhte. Zum Ehescheidungs­
recht enthielt die Eingabe nur einen Satz. Man 
war der Ansicht, »dass bei der von weiten 
Kreisen jetzt verlangten A."nderung des Ehe­
scheidungsrechts um der Würde und Bedeu­
tung der Ehe willen das Schuldprinzip nicht 
als einziges Scheidungsprinzip aufrecht er­
halten werden darf« Der Rest der Eingabe 
beschäftigte sich wiederum nur mit den Ehe­
scheidungswirkungen. 48 

Vor diesem Hintergrund widmeten sich 
nun auch die konfessionellen Verbände erst­
mals konkret dieseni"Thema. Der DEF sah nach 
dem Krieg seine Aufgabe noch deutlicher als 
zuvor in der >Heilighaltung der Ehe und Fami­
lie< und wollte ausdrücklich darüber wachen, 
dass aus den neuen Rechten in Gemeinde und 
Staat nicht eine Gefahr für die Frauen und für 
das deutsche Volk erwachse.49 Auf seiner I 5. 
Generalversammlung 1927 lehnte der DEF eine 
etwaige Reform zur Erleichterung der Ehe­
scheidung strikt ab. 50 Zwei Jahre später er­
kannte die Vereinigung Evangelischer Frauen­
verbände in einer Petition an den Reichstag 
jedoch an, dass »eine unheilbare Zerrüttung 
der Ehe auch durch andere Gründe als die 
in § 1568 BGB gegebenen, verschuldet sein« 
kann. Um durch eine Reform keine Steigerung 
der Ehescheidungen zu fördern, forderten sie 
jedoch gleichzeitig eine Erschwerung der Ehe­
scheidung durch eine Verschärfung der Fol­
gen der Ehescheidung. 51 Auch die Rechts­
kommission des KDF beschäftigte sich erst­
mals mit der Frage der Erleichterung der Ehe­
scheidung. Sie sprach sich gegen jede Erleich­
terung der Ehescheidung aus, obwohl sie 

anerkannte, dass soziale Unzulänglichkeiten 
oder wirtschaftliche Ungleichheit, die zur Be­
gründung der Erleichterung der Ehescheidung 
herangezogen wurden, beständen. Letztlich 
aber verlangten »Frau und Kind, die Zukunft 
eines Volkes [. .. } von uns den Schutz der 
Einehe und Familie«. 52 Öffentlich nahm der 
KDF aus Rücksicht auf die politische Lage 
des Katholizismus lange keine Stellung zu all 
diesen Fragen: »Wir müssen es vermeiden, das 
Drängen nach einer gesetzlichen /lnderung 
des ehelichen Rechts zu verstärken, da wir 
nicht in der Lage sein werden, falls eine ge­
setzliche A"nderung tatsächlich durchgeführt 

»Wo die Ehe unter dem 

Evangelium, das heißt 

vor Gottes heiligem 

Angesichts geschlossen 

und geführt wird, da 

braucht es keine 

Gesetzgebung. >So wir 

im lichte wandeln, wie 

er im lichte ist, so 

haben wir Gemein-

schalt untereinander.< 

Das ist eine Gemein-

schal, die nicht zerstört 

werden kann. Es ist 

wichtig für uns, bei der 

Ehegesetzgebung unsere 

Stimme hören zu lassen. 

Noch wichtiger ist es, 

unserem Volke christli-

ehe Ehen vorzuleben.« 

Minette Rohde, 1927 

v.l.n.r.: Marie Munk; 
Else Ulich-Beil; 
Emmy Rebstein als 
Referendarin 1924; 
Gräfin Margarete von 
Keyserlingk, um 1930; 
Liselotte Kueßner­
Gerhard, um 1930; 
Marie Jecker, um 1930 



»Der Katholische 

Deutsche Frauenbund 

muß auch zu dieser 

politischen Frage eine 

grundsätzliche Haltung 

einnehmen. Unsere 

Auffassung von der 

Unauflöslichkeit der 

Ehe ist so eindeutig, 

daß sie keine Ehesehei-

dung im Sinne des 

Bürgerlichen Gesetzbu­

ches zulässt. Es gibt für 

uns unter besonderen 

Bedingungen nur eine 

Ehetrennung, keine 

Scheidung in dem 

Sinne, daß eine 

Wiederverheiratung 

möglich wird.« 

Helene Weber, 1930 

wird, katholische Grundsätze zur Anerken­
nung zu bringen,«53 wurde diese Haltung be­
gründet. Erst 1931 veröffentlichte der KDF 
seine Richtlinien. 54 

Mit dem Wechsel im Justizministerium 
von Koch-Weser zum Zentrumsmann von 
Guerard war das Schicksal der Eheschei­
dungsreform besiegelt. Von Guerard versuch­
te nun mit allen Mitteln, die in Gang gekom­
mene Reformarbeit zu stoppen und erhob sie 
unter Androhung seines Rücktritts zu einem 
Politikum ersten Ranges.55 Vor diesem Hinter­
grund konnte der BDF nur noch beobachten, 
wie der Gesetzentwurf im Sande verlief.56 

Das Ehescheidungsrecht als »Kardinal­
.frage im weiten Gebiet des Familienrechts«57 

hat in den kurzen Jahren der Weimarer Repu­
blik in der bürgerlichen Frauenbewegung ähn­
lich wie im Reichstag angesichts der bestehen­
den Weltanschauungsgrenzen keine Chance 
der Umsetzung erhalten. Der überwiegend re­
formwillige BDF-Vorstand konnte sich nach 
einem viel versprechenden Beginn gegen das 
veränderte Kräfteverhältnis zugunsten des 
rechten Flügels mit seinem Reformvorhaben 
nicht mehr durchsetzen. Mit der Frage der Er­
leichterung der Ehescheidung waren innerhalb 
des Bundes die Grenzen der Kompromiss­
fähigkeit der christlich-konfessionellen sowie 
der anderen Frauenverbände des rechten Flü­
gels klar überschritten. Letztere fürchteten bei 
zu weitgehenden Reformen um ihre Identität. 

Allerdings zeigt die Debatte um Eheschei­
dungsforderungen auch, dass die Auffassun­
gen zur Ehescheidungsreform innerhalb der 
Frauenbewegung keine statische Grenze bil­
deten, sondern in diesen Jahren dynamisch in 
Gang kamen. Auch die konservativen Verbän­
de hatten, abgesehen vom KDF, gegen Ende 
der Weimarer Republik die Einsicht gewonnen, 
dass eine Reform des Scheidungsrechts nicht 
zu vermeiden war. Während sie sich auf die 
Position der >Mitte< zu bewegten, war diese 
aus bundespolitischen Erwägungen gezwun­
genermaßen auch auf die Rechte zugegangen. 
Für die Frage der Grenzbeschreibung ist aller­
dings nicht immer eindeutig festzulegen, wel­
che der beiden Auffassungen sozusagen die 
Peripherie und welche das Zentrum darstellt. 
Möglicherweise wäre es gegen Ende der Wei­
marer Republik doch noch gelungen, den Kon­
sens, der sich abzuzeichnen begann, in einem 
erfolgreicheren Einsatz für eine Eheschei­
dungsreform umzusetzen, wenn die Weimarer 
Republik insgesamt nicht an ihren innenpoliti­
schen Belastungen, unter denen auch die Re­
form des Ehescheidungsrechts einen gewich­
tigen Platz einnahm, gescheitert wäre. 
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